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 Veröffentlicht am 12.10.2006

Norm

EMRK Art3

1. EMRK Art. 3 heute

2. EMRK Art. 3 gültig ab 01.05.2004

Rechtssatz

Die Abschiebung eines fünfjährigen Kindes ohne geschultes Begleitpersonal und ohne Vorkehrungen zu tre5en, dass

dieses bei seiner Ankunft abgeholt wird, muss bei diesem unweigerlich zu einem Zustand extremer Angst führen und

zeigt ein Fehlen an Menschlichkeit gegenüber einer sehr jungen, noch dazu unbegleiteten Person, das einer

unmenschlichen Behandlung gleichkommt. Mubilanzila Mayeka und Kaniki Mitunga gegen Belgien
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